
Von:  Frank Henschel 
An: Sylke Wendlandt 
CC: Stefan Mueller 
Datum:  25.04.2017 17:53 
Betreff:  Antw: Wtrlt: Tagesordnung Rechnungsprüfungsausschuss 
Anlagen: Auszug PdK Bbg § 38 KVerf.pdf; Auszug PdK Bbg § 42 KVerf.pdf 
 
Sehr geehrte Frau Wendlandt, 

 

für das Verfahren in den Ausschüssen gelten grundsätzlich die Bestimmungen über das Verfahren in der 
Gemeindevertretung (vgl. § 44 Absatz 3 S. 1 BbgKVerf). Bis auf vereinzelte Ausnahmen gleichen sich daher die 

Regelungen z.B. über die Tagesordnung (§ 35 BbgKVerf) und über die Beschlussfähigkeit (§ 38 BbgKVerf) sowie über 
die Niederschrift (§ 42 BbgKVerf). 

 
Besteht Beschlussunfähigkeit, sind lediglich Beschlussfassungen ausgeschlossen; eine Beratung ebenso wie die 

Erteilung von Informationen ist dagegen weiterhin zulässig (vgl. Schumacher, in: Praxis der Kommunalverwaltung, 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, November 2008, § 38, Nr. 3.6). 

 
Eine Rechtspflicht, Tagesordnungen mit Beginn der Sitzung als Ganzes durch Beschluss zu bestätigen, besteht nicht. 

Praktisch gesehen ist die Feststellung der Tagesordnung m.E. mit der Behandlung von Einwendungen gegen die 
Niederschrift vergleichbar. Eine Rechtspflicht, die Niederschrift der vorigen Sitzung als Ganzes durch Beschluss zu 

bestätigen, besteht auch hier nicht; gleichwohl wird für die Praxis die Empfehlung gegeben, regelmäßig einen 

Tagesordnungspunkt mit einer Bezeichnung wie „Beschlussfassung über die Niederschrift der letzten Sitzung" 
vorzusehen, um gegebenenfalls über Einwendungen gegen die Niederschrift entscheiden zu können (aaO, § 42, Nr. 

7.1). 
 

Danach ergeben sich gegen die Durchführung der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 21.03.2017 keine 
rechtlichen Bedenken. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Henschel 
 
>>> Stefan Mueller 24.04.2017 15:18 >>> 
Sehr geehrter Herr Dr. Henschel, 
 
ich bitte Sie um Prüfung und Rückäußerung an Frau Wendlandt. Bitte setzen Sie mich cc. 
 
Beste Grüße 
 
Stefan Müller 
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